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Erstens kann man doch übergangsweise jemanden einstellen, bis man bessere Bewerber mit
besserem Staatsexamen findet. Erscheint mir eine logische Überlegung.

Zweitens wird das natürlich genau begründet in einem Gutachten, das man nach dem Gespräch
zugeschickt bekommt, aber es lässt sich nicht extern überprüfen, ob die Begründung plausibel
ist und mit dem vorherigen Gespräch übereinstimmt, weil ich ja keinen weiteren Kollegen oder
wen vom Personalrat in der LP drin habe. Und zu den Vorrednern ( Susannea  Ja, das ist
möglich ohne Anwesenheit vom Personalrat. Laut meinem Anwalt habe ich kein Recht,
jemanden außer Prüfer und Chef mit in die LP zu nehmen, weil das kein normales
Mitarbeitergespräch ist, sondern eine Prüfungssituation.
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